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Information für Besitzer von effektiven Stücken: 

Hauptversammlung / Dividende 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

 

Sie haben eine oder mehrere Aktien der Beate Uhse Aktiengesellschaft als 

effektives Stück erworben. Bis vor einigen Jahren waren die 

ausgedruckten Aktien (effektive Stücke) der Normalfall in der 

Börsenlandschaft. Mittlerweile sind sehr viele aktuelle Aktienwerte gar nicht 

mehr als effektives Stück erhältlich. Dagegen hat die Beate Uhse 

Aktiengesellschaft sich auf Grund der Nachfragen vieler Liebhaber und 

Sammler effektiver Stücke dazu entschlossen, eine begrenzte Stückzahl 

gedruckter Aktien auszugeben. Den Inhabern dieser effektiven Aktien 

stehen die gleichen satzungsmäßigen Rechte zu, wie den Aktionären, die 

ihre Aktien in Girosammelverwahrung (Depot beim Kreditinstitut) 

aufbewahren. 

 

Zwei der wichtigsten Aktionärsrechte sind das Teilnahme- und Stimmrecht 

an der Hauptversammlung sowie der Anspruch auf Dividende. 

Mit diesem Schreiben will die Beate Uhse Aktiengesellschaft den 

Aktionären, die Effektive Stücke besitzen, die Wahrnehmung ihrer 

Aktienrechte erleichtern. 

 

a) Teilnahme- und Stimmrecht an Hauptversammlungen 

Die Teilnahme und das Stimmrecht an der Hauptversammlung sind nach 

Aktiengesetz und Satzung der Beate Uhse Aktiengesellschaft an die 

fristgerechte Vorlage eines in Textform erstellten Nachweises an die in der 

Einberufung (Tagesordnung) genannte Anschrift gebunden. Die Effektiven 

Stücke sind bis zum Ende des zweiundzwanzigsten Tages vor dem Tag der 

Hauptversammlung bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder 

bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer anderen in der Einberufung 

genannten Stelle bis zum Ablauf des einundzwanzigsten Tages vor dem 

Tag der Hauptversammlung zu hinterlegen. Als Bestätigung für die 

erfolgreiche Hinterlegung wird ein in Textform gehaltener Nachweis über 

den Anteilsbesitz ausgestellt. Der Nachweis muss in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst sein. 

 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgt durch die Vorlage des 

schriftlichen Nachweises bis zum siebten Tag vor der Hauptversammlung 
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bei der in den Einberufungsunterlagen genannten Adresse (Anmeldestelle der 

Gesellschaft). 

 

Die Beate Uhse Aktiengesellschaft wird die Einladung zur Hauptversammlung 

(Einberufungsunterlagen), die Tagesordnung und die Teilnahmebedingungen im 

elektronischen Bundesanzeiger, im Internet unter www.beate-uhse.ag auf den Seiten 

Investor Relations / Hauptversammlung sowie in gekürzter Fassung in einem 

Börsenpflichtblatt veröffentlichen. Die Details der Anmeldung zur Hauptversammlung 

können Sie der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2010 entnehmen.  

 

Hinweisen möchte die Beate Uhse Aktiengesellschaft noch ausdrücklich darauf, dass 

diese Informationen nur für die Inhaber der ausgedruckten Aktien gelten. Aktionäre, die 

ihre Aktien in einem Wertpapierdepot verwahren, werden automatisch durch das 

depotführende Kreditinstitut über die Hauptversammlung informiert und melden sich auch 

über dieses Kreditinstitut zur Hauptversammlung an. 

 

b) Dividendenzahlung 

Bei Aktien in Girosammelverwahrung wird die Dividendenzahlung 

automatisch durch das jeweilige Kreditinstitut veranlasst. Dies ist bei 

Effektiven Stücken anders. Hier muss der Aktionär selbst aktiv werden, um 

die Dividende zu beziehen. 

 

Mit der eigentlichen Aktie (= Mantel) haben Sie einen Bogen mit einzelnen, 

nummerierten Coupons (Gewinnanteilsscheinen) erhalten. In der 

Dividendenbekanntmachung wird die Nummer des für die anstehende 

Dividende gültigen Coupons aufgeführt. Da die Hauptversammlung der 

vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns zustimmen muss, ist die 

Dividende immer erst ab dem ersten Tag nach Beendigung der 

Hauptversammlung zahlbar. 

 

Die Einlösung des gültigen Coupons ist grundsätzlich bei jedem 

Kreditinstitut möglich. Die Kreditinstitute können für die Auszahlung der 

Dividende jedoch unterschiedliche Gebühren erheben. Auf die 

steuerliche Behandlung der Dividende (Abzug gesetzlicher Abgaben wie 

Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag etc.) hat die Beate Uhse 

Aktiengesellschaft keinen Einfluss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Uhse Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 


